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Berufsausbildung  
zur Medizinischen 
Fachangestellten

Freistellung der Auszubildenden 
für die Teilnahme an Prüfungen – 
Das sollten Sie wissen!

Ausbildende haben Auszubildende 
gemäß § 15 Berufsbildungsgesetz 
für die Teilnahme an Prüfungen frei-
zustellen. Freistellen bedeutet, dass 
die Auszubildende für die Dauer der 
Prüfung nebst den dafür erforderli-
chen Reisezeiten von der Ausbildung 
und Anwesenheit in der Praxis ent-
bunden wird. Für Jugendliche, das 
heißt Auszubildende vor Vollendung 

des 18. Lebensjahres, gilt gemäß 
Jugendarbeitsschutzgesetz eine er -
weiterte Freistellungspflicht. Sie sind 
bereits am Vortag der schriftlichen 
Abschlussprüfung von der Arbeit zu 
entbinden, soweit es sich dabei um 
einen Arbeitstag handelt.

Die Sächsische Landesärztekammer 
führt die nächste schriftliche Ab -
schlussprüfung im oben genannten 
Ausbildungsberuf am Mittwoch, 
dem 12. April 2017, von 9.00 bis 
15.00 Uhr in der Sächsischen Landes-
ärztekammer, Schützenhöhe 16, 
01099 Dresden durch.

Unabhängig von der vorgeschilder-
ten Rechtslage bitten wir Sie als Aus-

bilder für diesen Prüfungstermin an 
einem Mittwoch um Ihre Unterstüt-
zung. In der Regel wird Ihre Praxis 
am vorangehenden Dienstag eine 
lange Sprechstunde bis in die Abend-
stunden vorhalten. Ermöglichen Sie 
Ihrer Auszubildenden eine ordnungs-
gemäße Anreise für die ganztägige 
schriftliche Prüfung in Dresden und 
planen deren Einsatz in der Praxis am 
Vortag entsprechend. 

Ist eine Ihrer Fragen offen geblieben, 
rufen Sie uns an! Wir sind gern für 
Sie da.

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Medizinische Fachangestellte
Telefon: 0351 8267-170

Dauer der Probezeit 
im Ausbildungs-
verhältnis 

Das sollten Sie wissen!

Nach der Regelung in § 20 Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) muss die Probe-
zeit im Berufsausbildungsverhältnis 
mindestens einen Monat und darf 
höchstens vier Monate betragen. Sie 
beginnt mit dem Tag des Beginns 
des Ausbildungsverhältnisses, unab-
hängig davon, ob der Auszubilden-
de die Tätigkeit an diesem Tag auf-
nimmt oder möglicherweise krank-
heitsbedingt daran gehindert ist. 
Während der Probezeit kann das 
Ausbildungsverhältnis grundsätzlich 
jederzeit ohne die Einhaltung einer 
Kündigungsfrist beendet werden.

Was passiert aber, wenn der Auszu-
bildende während der Probezeit für 
längere Zeit an der Durchführung 
seiner Ausbildung gehindert ist? 
Einen solchen Fall hatte das Bundes-
arbeitsgericht im Juni 2016 zu ent-
scheiden (BAG, Urteil vom 6. Juni 
2016 – 6 AZR 396/15). Von seiner 
viermonatigen Probezeit war der 
Auszubildende sieben Wochen 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig. In 
seinem Ausbildungsvertrag fand sich 
der Passus: „Wird die Ausbildung 

während der Probezeit um mehr als 
ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, 
so verlängert sich die Probezeit um 
den Zeitraum der Unterbrechung.“ 
Der Ausbilder kündigte dem Auszu-
bildenden (erst) nach Ablauf der vier-
monatigen Probezeit fristlos. Dage-
gen wehrte sich der Auszubildende 
unter Verweis auf die bereits abge-
laufene Probezeit und reichte Klage 
ein. 

Nachdem das Arbeitsgericht die 
Klage abgewiesen hatte, das Landes-
arbeitsgericht wiederum der Klage 
stattgab, entschied das BAG unter 
Verweis auf die Verlängerungsverein-
barung zugunsten des Beklagten  
(= Ausbilder). In seinen Gründen 
führte es zunächst aus, dass eine 
Vereinbarung zwischen Ausbilder 
und Auszubildendem, welche zuun-
gunsten Letztgenanntem von den 
Vorschriften im BBiG abweicht, 
grundsätzlich nichtig sei. Die vertrag-
liche Verlängerung der Probezeit im 

Falle einer erheblichen Unterbre-
chung der Ausbildung sei jedoch 
keine solche Regelung. Vielmehr 
diene sie der Erfüllung des Zwecks 
der Probezeit,
■ einerseits sicherzustellen, dass 

der Ausbilder den Auszubilden-
den auf seine Eignung für den 
Beruf testen kann,

■ andererseits auch dem Auszubil-
denden die Möglichkeit der Prü-
fung zu geben, ob dieser Beruf 
seinen Vorstellungen und Nei-
gungen entspricht. 

Eine verlängerte Probezeit liegt 
damit im Interesse beider Vertrags-
parteien. Erst dadurch erhalten beide 
Parteien die Möglichkeit, die Dauer 
der Probezeit tatsächlich auszunut-
zen. Nicht zuletzt gibt sie dem Aus-
zubildenden auch erst die Chance, 
dem Ausbilder sein Können unter 
Beweis zu stellen und eine vorzeitige 
Beendigung durch Kündigung sei-
tens des Ausbilders mangels Erpro-



bungsmöglichkeit zu vermeiden. 
Durch die Beschränkung auf den 
Zeitraum der Unterbrechung wird 
der Auszubildende schließlich nicht 
zusätzlich belastet, die Dauer der tat-
sächlichen Erprobung bleibt letztlich 
unverändert.

Fazit: Die vertragliche Vereinbarung 
einer Verlängerung der Probezeit bei 

einer Unterbrechung der Ausbildung 
um mehr als ein Drittel der Probezeit 
ist zulässig, soweit die Verlängerung 
sich auf den Zeitraum der Unterbre-
chung beschränkt. Dabei ist grund-
sätzlich unerheblich, welche Gründe 
zu der Unterbrechung geführt haben 
und aus wessen Sphäre sie stammen. 
Hat der Ausbildende jedoch die 
Unterbrechung der Ausbildung selbst 

vertragswidrig herbeigeführt, ist ihm 
eine Berufung auf die Verlängerung 
der Probezeit verwehrt. 

Ass. jur. Annette Burkhardt
Assistentin der Hauptgeschäftsführung
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Messe KarriereStart 
2017

„Zukunft selbst gestalten“ – unter 
diesem Motto fand die 18. Karriere-
Start vom 20. bis 22. Januar 2017 in 
der Messe Dresden statt. Rund 500 
Aussteller berieten die Besucher zu 
den Themen Aus- und Weiterbil-
dung, Fachkräfte- und Nachwuchs-
gewinnung sowie Existenzgründung 
und Unternehmensentwicklung. 

Auch in diesem Jahr war die Sächsi-
sche Landesärztekammer auf dieser 
Karrieremesse vertreten. Hintergrund 
der Teilnahme ist der zunehmende 
Mangel an geeigneten Auszubilden-
den. Demgegenüber besteht derzeit 
eine große Nachfrage seitens der 
Arztpraxen nach Fachpersonal.

Die Sächsische Landesärztekammer 
traf hier mit ihren Informationsan-

geboten zum Ausbildungsberuf der 
Medizinischen Fachangestellten den 
thematischen Kern der Messe. An 
ihrem Stand warb sie für den interes-
santen, abwechslungsreichen und 
anspruchsvollen Beruf. Für alle Fra-
gen rund um das Berufsbild standen 
den zahlreichen Interessenten die 
Mitarbeiterinnen des Referates Medi-
zinische Fachangestellte der Sächsi-
schen Landesärztekammer zur Verfü-
gung.

Viele Besucher nutzten die Chance 
für eine umfassende Beratung zu 
allen Fragen der Berufsausbildung, 
zu Ausbildungsanforderungen und 
Besonderheiten des Berufes, der sich 
von Pflegeberufen abgrenzt. 

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin

Referat Medizinische Fachangestellte
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77er Examens-Jahrgang?
Die Dire Straits gründeten sich 1977, es wurde der Grundstein 

zum Wiederaufbau der Semperoper gelegt, auf der documenta in 
Kassel stellten erstmal mit Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke  
Künstler aus der DDR aus und der mit Malz kaffee gestreckte  
Kaffeemix kommt wegen der Kaffeekrise in die Läden. Und wenn 
Sie 1977 Ihr Medizinstudium erfolgreich an der Medizinischen 
Akademie Carl Gustav Carus abgeschlossen haben, dann fühlen 
Sie sich herzlich angesprochen. Denn: Die Medizinische Fakultät 
der TU Dresden und das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
veranstalten in diesem Jahr zum zweiten Mal einen akademischen 
Empfang aus Anlass des 40. Jahrestages Ihres Studienabschlusses.  
In einigen Ländern wird den Alumni, den Ehemaligen einer  
Universität – also Examinierten, Promovierten, Professoren und 
allen, die sich mit ihrer Alma Mater verbunden fühlen – eine 
tragende Funktion zu Teil. So wollen auch wir Ihnen unsere  
Aufmerksamkeit schenken und einen Rahmen für ein Wiederse-
hen mit Freunden und Kollegen bieten. 

Der Alumni-Tag der Hochschulmedizin Dresden  
aus Anlass des 40. Jahrestages Ihres Studienabschlusses  

findet statt am 6. Mai 2017, Beginn ist um 10 Uhr.

Hier erhalten Sie neben aktuellen Informationen und einer 
Campus-Führung einen interessanten Einblick in das Medizin- 
studium und treffen die Studenten von heute. Detaillierte  
Informationen zum Programm sowie zum Veranstaltungsort  
und zur Anreise erhalten Sie rechtzeitig im Vorfeld. 

Wenn Sie Rückfragen haben, steht Ihnen  das Alumni-Büro 
der Hochschulmedizin Dresden unter Tel.: 0351-458-19388,  
E-Mail: carus.campus@uniklinikum-dresden.de gern zur  
Verfügung.

Prof. Heinz Reichmann
Dekan

Prof. D. Michael Albrecht
Medizinischer Vorstand

Prof. Michael Meurer
Vorsitzender der Stiftung
Hochschulmedizin

www.hochschulmedizin-dresden.de
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